
         1 

 
 
Unterrichtszeiten-Reglement der Einführungsklassen und Kleinklassen im 
Kleinklassen-Kreis Sissach 
 
Die Einwohnergemeinden Böckten, Diegten, Diepflingen, Eptingen, Itingen, Nusshof, Sissach, 
Tenniken, Thürnen, Wintersingen und Zunzgen, gestützt auf § 46 und § 47 Absatz 1 Ziffer 2 des 
Gesetzes vom 28. Mai 1970 über die Organisation und die Verwaltung der Gemeinden (Gemein-
degesetz) sowie auf § 12 Absatz 3 des Bildungsgesetzes vom 6. Juni 2002 (BildungsG), be-
schliessen:  
 
§ 1 Zweck 
Dieses Reglement regelt gemäss § 109 Absatz 2 BildungsG die von umfassenden Blockzeiten ab-
weichenden Unterrichtszeiten für die Einführungsklassen (EK) und Kleinklassen (KK) im Kleinklas-
sen-Kreis Sissach. 
 
§ 2 Unterrichtszeiten 
1Gestützt auf § 34 der Verordnung für den Kindergarten und die Primarschule vom 13. Mai 2003 
werden die Unterrichtszeiten wie folgt festgelegt. 
 
2Für die Einführungsklassen und die Kleinklassen gelten vormittags reduzierte Blockzeiten von 
08.50 Uhr bis 11.50 Uhr. 
 
3Am Nachmittag gelten keine Blockzeiten. 
 
4Der Unterricht beginnt vormittags frühestens um 08.00 Uhr und endet spätestens um 12.00 Uhr. 
 
5Am Nachmittag beginnt der Unterricht frühestens um 13.00 Uhr und endet spätestens um 16.30 
Uhr. 
 
6Für besondere Anlässe wie Schulreisen, Lager, Exkursionen, Projekte und Projektwochen kann 
im Einzelfall davon abgewichen werden. Die Erziehungsberechtigten sind rechtzeitig zu informie-
ren. 
   
§ 3 In-Kraft-Treten 
Dieses Reglement tritt, nach Annahme durch alle Vertragsgemeinden sowie nach der Genehmi-
gung durch die Bildungs-, Kultur- und Sportdirektion, rückwirkend auf Beginn des Schuljahres 
2006/2007 in Kraft. 
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Beschlossen von der Einwohnergemeindeversammlung Böckten am 22. März 2006 

IM NAMEN DER EINWOHNERGEMEINDEVERSAMMLUNG 

Der Gemeindepräsident:  Die Gemeindeverwalterin: 

 

            

 

Beschlossen von der Einwohnergemeindeversammlung Diegten am 13. Juni 2006  

IM NAMEN DER EINWOHNERGEMEINDEVERSAMMLUNG 

Die Gemeindepräsidentin:  Der Gemeindeverwalter: 

 

            

 

Beschlossen von der Einwohnergemeindeversammlung Diepflingen am 23. März 2006 

IM NAMEN DER EINWOHNERGEMEINDEVERSAMMLUNG 

Der Gemeindepräsident:  Die Gemeindeverwalterin: 

 

            

 

Beschlossen von der Einwohnergemeindeversammlung Eptingen am 15. Juni 2006 

IM NAMEN DER EINWOHNERGEMEINDEVERSAMMLUNG 

Der Gemeindepräsident:  Der Gemeindeverwalter: 

 

            

 

Beschlossen von der Einwohnergemeindeversammlung Itingen am 20. Juni 2006 

IM NAMEN DER EINWOHNERGEMEINDEVERSAMMLUNG 

Der Gemeindepräsident:  Der Gemeindeverwalter: 

 

            

 

Beschlossen von der Einwohnergemeindeversammlung Nusshof am 15. Juni 2006 

IM NAMEN DER EINWOHNERGEMEINDEVERSAMMLUNG 

Der Gemeindepräsident:  Die Gemeindeverwalterin: 
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Beschlossen von der Einwohnergemeindeversammlung Sissach am 27. April 2006 

IM NAMEN DER EINWOHNERGEMEINDEVERSAMMLUNG 

Die Gemeindepräsidentin:  Der Gemeindeverwalter: 

 

            

 

Beschlossen von der Einwohnergemeindeversammlung Tenniken am 30. Mai 2006 

IM NAMEN DER EINWOHNERGEMEINDEVERSAMMLUNG 

Der Gemeindepräsident:  Der Gemeindeverwalter: 

 

            

 

Beschlossen von der Einwohnergemeindeversammlung Thürnen am 29. April 2006 

IM NAMEN DER EINWOHNERGEMEINDEVERSAMMLUNG 

Der Gemeindepräsident:  Der Gemeindeverwalter: 

 

            

 

Beschlossen von der Einwohnergemeindeversammlung Wintersingen am 13. Juni 2006 

IM NAMEN DER EINWOHNERGEMEINDEVERSAMMLUNG 

Der Gemeindepräsident:  Die Gemeindeverwalterin: 

 

            

 

Beschlossen von der Einwohnergemeindeversammlung Zunzgen am 12. Juni 2006 

IM NAMEN DER EINWOHNERGEMEINDEVERSAMMLUNG 

Die Gemeindepräsidentin:  Der Gemeindeverwalter: 

 

            
 
 
 
Genehmigt durch die Bildungs-, Kultur- und Sportdirektion am 13. Oktober 2006 


